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Bankverbindung: ALTE LEIPZIGER Bauspar AG, Bausparkonto = Kontonummer des Kunden (BLZ 500 128 00)
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Walter Botermann · Vorstand: Dr. Reinhard Schlenke (Sprecher), Stephan Buschek
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ALTE LEIPZIGER – HALLESCHE Konzern

über die Bausparsumme von: Euro 

für Frau/Herrn: 

Die ALTE LEIPZIGER Bauspar AG garantiert Ihnen die besonderen Leistungsmerkmale Ihres Angebotes im Tarif »easy finanz«. 

Vorteil 1 Bereits mehrfach wurde unser Tarif von der Stiftung Warentest als besonders empfehlenswert für jede Baufinanzierung
ausgezeichnet. 

Vorteil 2 Sie zahlen keine Kontogebühr und keine Darlehensgebühr. 

Vorteil 3 Sie nutzen die staatlichen Vergünstigungen für das Bausparen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. 

Vorteil 4 Sie benötigen Kapital früher als geplant? Kein Problem durch die Teil-Bausparsummen-Zuteilung. 

Vorteil 5 Zwölf Bewertungsstichtage je Kalenderjahr bieten Ihnen eine echte monatliche Zuteilung. 

Vorteil 6 Sie bestimmen durch die Sparzeit und Ihre Sparleistungen die Höhe der späteren Zins- und Tilgungsbeiträge. 

Vorteil 7 Ihr Darlehensanspruch kann 60 % oder wahlweise 90 % der Bausparsumme betragen, auch wenn Sie mehr als das erfor-
derliche Mindestsparguthaben angespart haben. Damit kann Ihnen – je nach angespartem Bausparguthaben – für Ihre
Finanzierung sogar ein verfügbares Kapital von über 130 % der Bausparsumme zur Verfügung gestellt werden.

Vorteil 8 Der Darlehenszins beträgt effektiv nur 4,09 bis 4,34% bei einem Nominalzinssatz von 3,9 %, 3,08 % bis 3,29 % bei einem
Nominalzinssatz von 2,9 % – gleich bleibend über die gesamte Laufzeit je nach erreichter Bewertungszahl bei Zuteilung. 

Vorteil 9 Der spätere Zins- und Tilgungsbeitrag für Ihr Darlehen ist für die gesamte Laufzeit fest – das gibt Planungssicherheit für
Ihre Finanzierung. 

Vorteil 10 Sondertilgungen Ihres Bauspardarlehens sind jederzeit zulässig. Unter bestimmten Voraussetzungen verringert sich
dadurch die monatliche Belastung bzw. die Rückzahlungsdauer. 

Überreicht am/von ALTE LEIPZIGER Bauspar AG
Der Vorstand 

(Dr. Schlenke)                           (Buschek)
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